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TOP am Beschluss 

 

Sitzung der Verbandsversammlung 
 

06 14.02.2025  

 
 
 

Beschluss/Antrag: 
 

Auf Grund § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt die Verbandsversamm-

lung den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest: 
 

 
 

EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 410.720,94 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen - 410.720,94 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00 

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 0,00 

2. Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 391.392,60 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -408.783,23 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

-17.390,54 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 

Nr. N 06 / 2025 



2.6 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitions-
tätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

0,00 

2.7 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 
2.6) 

-17.390,54 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.10 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

0,00 

2.11 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 
des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

-17.390,54 

2.12 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen 

0,00 

3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 0,00 

3.2 Sachvermögen 0,00 

3.3 Finanzvermögen 349.437,53 

3.4 Abgrenzungsposten 2.314,70 

3.5 Nettoposition 0,00 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 351.752,23 

3.7 Basiskapital 0,00 

3.8 Rücklagen 0,00 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 0,00 

3.11 Rückstellungen 7.540,00 

3.12 Verbindlichkeiten 344.212,23 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 

3.14 
Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 
3.13) 

-351.752,23 

 

 
 
 
                                 

  gez. Specht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Feststellung des Jahresabschlusses 2023 
 
 
 
Sachverhalt: 

 

Der Jahresabschluss 2023 wurde nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht durch die 

Stadtkämmerei der Stadt Mannheim erstellt. Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mannheim 

hat den Jahresabschluss geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, so dass 

nach § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Verbandssatzung die Verbandsversammlung das Ergebnis feststel-

len kann.  

 

Der Jahresabschluss 2023 ist dieser Vorlage als Anlage 1 und der Bericht des Rechnungsprü-

fungsamtes als Anlage 2 angeschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 1















































Bilanz 
2023 
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Bilanz 
EUR 

 

 

2000 Nachbarschaftsverb. HD-MA -2- 000   01.10.2024 
 

Bilanz

Aktivseite 
 
 

Geschäftsjahr 
2023 

 
EUR 

Geschäftsjahr 
2022 

 
EUR 

   

1. Vermögen 349.437,53 361.053,25 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 

1.2 Sachvermögen 0,00 0,00 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte 

0,00 0,00 

1.2.2 Bebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte 

0,00 0,00 

1.2.3 Infrastrukturvermögen 0,00 0,00 

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 

1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, 
Fahrzeuge 

0,00 0,00 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 

1.2.8 Vorräte 0,00 0,00 

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 0,00 

1.3 Finanzvermögen 349.437,53 361.053,25 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 

1.3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in 
Zweckverbänden oder anderen 
kommunalen Zusammenschlüssen 

0,00 0,00 

1.3.3 Sondervermögen 0,00 0,00 

1.3.4 Ausleihungen 0,00 0,00 

1.3.5 Wertpapiere 0,00 0,00 

1.3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen, 
Forderungen aus Transferleistungen 

0,00 0,00 

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 349.437,53 361.053,25 

1.3.8 Liquide Mittel 0,00 0,00 

Passivseite 
 
 

Geschäftsjahr 
2023 

 
EUR 

Geschäftsjahr 
2022 

 
EUR 

   

1. Eigenkapital 0,00 0,00 

1.1 Basiskapital 0,00 0,00 

1.2 Rücklagen 0,00 0,00 

1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses 0,00 0,00 

1.2.2 Rückl. Überschüsse d. Sonderergebnisses 0,00 0,00 

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00 

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 0,00 

1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im 
Jahresabschluss durch Entnahme aus den 
Ergebnisrücklagen nicht möglich ist 

0,00 0,00 

2. Sonderposten 0,00 0,00 

2.1 für Investitionszuweisungen 0,00 0,00 

2.2 für Investitionsbeiträge 0,00 0,00 

2.3 für Sonstiges 0,00 0,00 

3. Rückstellungen 7.540,00- 6.900,00- 

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0,00 0,00 

3.2 Unterhaltvorschussrückstellungen 0,00 0,00 

3.3 Stillegungs- u. Nachsorgerückstellungen 
für Abfalldeponien 

0,00 0,00 

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0,00 0,00 

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 0,00 

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflicht. 
aus Bürgschaften und Gewährl. 

0,00 0,00 

3.7 Sonstige Rückstellungen 7.540,00- 6.900,00- 

4. Verbindlichkeiten 344.212,23- 354.153,25- 
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Bilanz 
EUR 

 

 

2000 Nachbarschaftsverb. HD-MA -3- 000   01.10.2024 
 

2. Abgrenzungsposten 2.314,70 0,00 

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2.314,70 0,00 

2.2 SOPO für geleistete Investitionszuschüsse 0,00 0,00 

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) 0,00 0,00 
 

4.1 Anleihen 0,00 0,00 

4.2 Vblk.aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00 

4.3 Vblk., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen 

0,00 0,00 

4.4 Vblk.aus Lieferungen und Leistungen 6.875,47- 4.474,34- 

4.5 Vblk.aus Transferleistungen 0,00 0,00 

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 337.336,76- 349.678,91- 

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 
 

 

 

Bilanzsumme 351.752,23 361.053,25 
 

Bilanzsumme 351.752,23- 361.053,25- 

 



Gesamtergebnisrechnung 
2023 

 
 



200 Stadt Mannheim Prod 
Mannheim 

Gesamtergebnisrechnung 
2023 

 

 

2000 Nachbarschaftsverb. HD-MA -2-  000  01.10.2024 
  

 Gesamtergebnisrechnung
 
 
 

lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnisrechnung 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis Vorjahr 
 
 
 

2022 
 

EUR 

Fortgeschrieb. 
Ansatz 

 
 

2023 
 

EUR 

Ergebnis 
 
 
 

2023 
 

EUR 

Vergleich 
Ergebnis – Ansatz 

(Spalte 3-2) 
 
 
 

EUR 

Ergänz. 
Festlegungen im 

HH-Vollzug 
 

2023 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragung aus 

Vorjahr 
 

2022 
 

EUR 

Verfügbare Mittel 
abzgl. Ergebnis 

 
 
 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragung ins 

Folgejahr 
 

2024 
 

EUR 
   1 21) 3 4 5²) 6 7³) 84) 
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 364.115,20 539.600,00 396.972,07 142.627,93- 0,00 0,00 142.627,93 0,00 
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 

Einrichtungen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.340,94 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 218,05 0,00 7.138,37 7.138,37 0,00 0,00 7.138,37- 0,00 
9 + Aktivierte Eigenleistungen und 

Bestandsveränderungen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 5.307,38 0,00 1.210,50 1.210,50 0,00 0,00 1.210,50- 0,00 
11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1-

10) 
382.981,57 545.000,00 410.720,94 134.279,06- 0,00 0,00 134.279,06 0,00 

12 - Personalaufwendungen 327.047,24- 425.000,00- 367.275,92- 57.724,08 0,00 0,00 57.724,08- 0,00 
13 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.632,00- 80.000,00- 10.648,98- 69.351,02 0,00 0,00 69.351,02- 0,00 
15 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 54,00- 0,00 9,74- 9,74- 0,00 0,00 9,74 0,00 
17 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.248,33- 40.000,00- 32.786,30- 7.213,70 0,00 0,00 7.213,70- 0,00 
19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus 

Nummern 12-18) 
382.981,57- 545.000,00- 410.720,94- 134.279,06 0,00 0,00 134.279,06- 0,00 

20 = Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 
und 19) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Gesamtergebnisrechnung 
2023 

 

 

2000 Nachbarschaftsverb. HD-MA -3-  000  01.10.2024 
  

lfd. 
Nr. 

 Gesamtergebnisrechnung 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ergebnis Vorjahr 
 
 
 

2022 
 

EUR 

Fortgeschrieb. 
Ansatz 

 
 

2023 
 

EUR 

Ergebnis 
 
 
 

2023 
 

EUR 

Vergleich 
Ergebnis – Ansatz 

(Spalte 3-2) 
 
 
 

EUR 

Ergänz. 
Festlegungen im 

HH-Vollzug 
 

2023 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragung aus 

Vorjahr 
 

2022 
 

EUR 

Verfügbare Mittel 
abzgl. Ergebnis 

 
 
 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragung ins 

Folgejahr 
 

2024 
 

EUR 
   1 21) 3 4 5²) 6 7³) 84) 
22 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 = Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 

22) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 = Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 
23) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 
 

 nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und 
Fehlbeträgen 5) 

        

26  Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 0,00     

27  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00     

28  Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 
6 des Gesetzes zur Reform des 
Gemeindehaushaltsrechts 

0,00 0,00 0,00 0,00     

29  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00     

30  Verwendung des Überschusses des 
Sonderergebnisses zum Ausgleich des 
ordentlichen Ergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00     

31  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00     

32  Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
Sonderergebnis mit der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00     

33  Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen 
Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses 

0,00 0,00 0,00 0,00     

34  Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis 
folgender Haushaltsjahre 

0,00 0,00 0,00 0,00     

35  Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen 
Ergebnis mit dem Basiskapital 

0,00 0,00 0,00 0,00     

36  Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
Sonderergebnis mit dem Basiskapital 

0,00 0,00 0,00 0,00     

37  Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das 
Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO) 

0,00 0,00 0,00 0,00     
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Gesamtergebnisrechnung 
2023 

 

 

2000 Nachbarschaftsverb. HD-MA -4-  000  01.10.2024 
  

 
1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 
   GemHVO berühren den Ansatz nicht) 
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten  
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3) 
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen 
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig 
 



Gesamtfinanzrechnung 
2023 
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Gesamtfinanzrechnung 
2023 

 

 

2000 Nachbarschaftsverb. HD-MA -2-  000  01.10.2024 
 

 Gesamtfinanzrechnung
 
 
 
lfd. 
Nr. 

 Gesamtfinanzrechnung 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
 

Ergebnis Vorjahr 
 
 
 

2022 
 

EUR 

Fortgeschrieb. 
Ansatz 

 
 

2023 
 

EUR 

Ergebnis 
 
 
 

2023 
 

EUR 

Vergleich 
Ergebnis – Ansatz 

(Spalte 3-2) 
 
 
 

EUR 

Ergänz. 
Festlegungen im HH-

Vollzug 
 

2023 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragung aus 

 
 

2022 
 

EUR 

Verfügbare Mittel 
abzgl. Ergebnis 

 
 
 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragung nach 

 
 

2024 
 

EUR 
   1 21) 3 4 52) 6 73) 84) 
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und 

allgemeine Umlagen 
384.630,00 539.600,00 384.630,00 154.970,00- 0,00 0,00 154.970,00 0,00 

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 

Einrichtungen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 + Sonstige privatrechliche 
Leistungsentgelte 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.196,30 5.400,00 6.544,64 1.144,64 0,00 0,00 1.144,64- 0,00 
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0,00 218,05 218,05 0,00 0,00 218,05- 0,00 
8 + Sonstige haushaltswirksame 

Einzahlungen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 = Summe der Einzahlungen aus lauf. 
Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8 
ohne außerordtl. zahlungswirks. 
Erträge aus Vermögensveräuß.) 

396.826,30 545.000,00 391.392,69 153.607,31- 0,00 0,00 153.607,31 0,00 

10 - Personalauszahlungen 355.266,39- 425.000,00- 367.275,92- 57.724,08 0,00 0,00 57.724,08- 0,00 
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 - Auszahlungen für Sach- und 

Dienstleistungen 
2.632,00- 80.000,00- 10.648,98- 69.351,02 0,00 0,00 69.351,02- 0,00 

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 54,78- 0,00 8,96- 8,96- 0,00 0,00 8,96 0,00 
14 - Transferauszahlungen (ohne 

Investitionszuschüsse) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 - Sonstige haushaltswirksame 
Auszahlungen 

56.877,92- 40.000,00- 30.849,37- 9.150,63 0,00 0,00 9.150,63- 0,00 

16 = Summe der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 
(Summe aus Nr. 10-15) 

414.831,09- 545.000,00- 408.783,23- 136.216,77 0,00 0,00 136.216,77- 0,00 
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Gesamtfinanzrechnung 
2023 

 

 

2000 Nachbarschaftsverb. HD-MA -3-  000  01.10.2024 
 

lfd. 
Nr. 

 Gesamtfinanzrechnung 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
 

Ergebnis Vorjahr 
 
 
 

2022 
 

EUR 

Fortgeschrieb. 
Ansatz 

 
 

2023 
 

EUR 

Ergebnis 
 
 
 

2023 
 

EUR 

Vergleich 
Ergebnis – Ansatz 

(Spalte 3-2) 
 
 
 

EUR 

Ergänz. 
Festlegungen im HH-

Vollzug 
 

2023 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragung aus 

 
 

2022 
 

EUR 

Verfügbare Mittel 
abzgl. Ergebnis 

 
 
 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragung nach 

 
 

2024 
 

EUR 
   1 21) 3 4 52) 6 73) 84) 

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nr. 
9 u. 16) (siehe Fußnote 4) 

18.004,79- 0,00 17.390,54- 17.390,54- 0,00 0,00 17.390,54 0,00 

18 + Einzahlungen aus 
Investitionszuwendungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 
und ähnlichen Entgelten für 
Investitionstätigkeit 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Sachvermögen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzvermögen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 + Einzahlungen für sonstige 
Investitionstätigkeit 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 = Summe der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 
18-22) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 - Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
26 - Auszahlungen für den Erwerb von 

beweglichem Sachvermögen 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 - Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzvermögen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 - Auszahlungen für 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 - Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen Vermögensgegenständen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 = Summe der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 
24-29) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 = Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 
aus Nr. 23 u. 30) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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lfd. 
Nr. 

 Gesamtfinanzrechnung 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
 

Ergebnis Vorjahr 
 
 
 

2022 
 

EUR 

Fortgeschrieb. 
Ansatz 

 
 

2023 
 

EUR 

Ergebnis 
 
 
 

2023 
 

EUR 

Vergleich 
Ergebnis – Ansatz 

(Spalte 3-2) 
 
 
 

EUR 

Ergänz. 
Festlegungen im HH-

Vollzug 
 

2023 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragung aus 

 
 

2022 
 

EUR 

Verfügbare Mittel 
abzgl. Ergebnis 

 
 
 
 

EUR 

Ermächtigungs-
übertragung nach 

 
 

2024 
 

EUR 
   1 21) 3 4 52) 6 73) 84) 

32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf (Summe aus Nr. 17 u. 31) 

18.004,79- 0,00 17.390,54- 17.390,54- 0,00 0,00 17.390,54 0,00 

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von 
Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 - Auszahlungen für die Tilgung von 
Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 = Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 
33 u. 34) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 = Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands zum 
Ende des Haushaltsjahres (Summe 
aus Nr. 32 u. 35) 

18.004,79- 0,00 17.390,54- 17.390,54- 0,00 0,00 17.390,54 0,00 

37 + HH-unwirks. Einzahl. (u.a. durchlfd. 
Finanzmittel, Rückzahlung angelegter 
Kassenmittel, Aufnahme Kassenkredite) 

361.323,88  408.722,31      

38 - HH-unwirks. Auszahl. (u.a. durchlfd. 
Finanzmittel, Anlegung Kassenmittel, 
Rückzahlung Kassenkredite) 

343.311,23-  391.331,69-      

39 = Überschuss/Bedarf aus HH-unwirks. 
Einzahl. u. Auszahl. (Saldo aus Nr. 37 
u. 38) 

18.012,65  17.390,62      

40 + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 
(siehe Fußnote 5) 

8,70-  0,84-      

41 +/- Veränderung des Bestands an 
Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 36 u. 
39) 

7,86  0,08      

42 = Endbestand an Zahlungsmitteln am 
Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 
Nr. 40 u. 41) (siehe Fußnote 5) 

0,84-  0,76-      

43  nachrichtlich: den voraussichtlichen 
Bestand an inneren Darlehen zum 
Jahresende 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



200 Stadt Mannheim Prod 
Mannheim 

Gesamtfinanzrechnung 
2023 

 

 

2000 Nachbarschaftsverb. HD-MA -5-  000  01.10.2024 
 

 
1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 
   GemHVO berühren den Ansatz nicht) 
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten  
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3) 
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen 
5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen 
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1 Prüfungsauftrag

Beschluss des Gemeinderats der Stadt Mannheim vom 01.03.1993.

Der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim (NBV) hat uns am 05.11.2024 den Jahres-
:

abschluss 2023 vom 01 10.2024 zur Prüfung ü bergeben.

2 Prüfungsgrundlagen

Viertes Gesetz zur Veruvaltungsreform (Nachbarschaftsverbandsgesetz; NVerbG)

Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (Gl<Z)

Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)

Gemeindehaushaltsverordnung (Gem HVO)

Gemei ndekassenverord n u n g (Gem KVO)

VwV Produkt- und Kontenrahmen

Gemeindeprüfungsordnung (Gem PrO)

Verbandssatzüng des NBV

- in der jeweils geltenden Fassung :

Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) über die ,,Alge-

meine Finanzprüf ung 201 4 - 2020"

Handreichung zur Vermögens- und Umlagefinanzierung von Zweckverbänden und Gemein-

deverwaltungsverbänden in der Kommunalen Doppik

Vereinbarung zwischen dem NBV und der Stadt Mannheim über die Erledigung der Planungs-

und Verwaltungsaufgaben in der Fassung vom 25.11.2016
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3 Prüfungsunterlagen

Jahresabschluss 2023 mit

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Anhang

Rechenschaftsbericht

Jahresabschluss 2022

Haushaltsplan 2023

Kassenanordnungen einschließlich begründender Unterlagen

Ausdruck der Buchungen des SAP-Systems P20 (NKHR, Finanzkreis 2O0O)

Akten des NBV

4 Prüfungsumfang

Der Jahresabschluss 2023 wurde im November 2024 geprüft.

Ferner wurden die Belege mit begründenden Unterlagen der Sachkonten stichprobenweise

auf sachliche, rechnerische und förmliche Richtigkeit geprüft.

5 FeststellungenzurRechnungslegung

5.1 Abwicklung des Vorjahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2022 mit Datum vom 29:06.2023 ist am 08.03.2024 von der Verbands-

versammlung festgestellt worden. Der Regelung nach S 95b (1) GemO, wonach der Jahres-

abschluss innerhalb von sechs Monaten aufzustellen und innerhalb eines Jahres festzustellen

ist, wurde wie in den Vor:jahren (vgl. 2020 und 2021) nicht vollumfänglich entsprochen. Der

Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtbehörde mit Schreiben vom 12.06 .2024 mit-

geteilt (S 95b Abs. 2 GemO).
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5.2 Jahresabschluss 2023

5.2.1 GesetzmäßigkeitderHaushaltssatzung

Die Verbandsversammlung hat am 26.10.2022 nach $$ 11 und 12 der Verbandssatzung

i. V. m. $ 79 GemO die Haushaltssatzung für das HHJ 2023 beschlossen. Die Gesetzmäßig-

keit des Beschlusses hat das Regierungspräsidium Karlsruhe mit Schreiben vom 04.04.2023

bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde im Mannheimer Morgen am 02.05. und in der Rhein-

Neckar-Zeitung am 03.05.2023 veröffentlicht und die öffentliche Auslage des Haushaltsplans

an sieben Werktagen nach $ 81 (3) GemO bekannt gegeben.

Die Vorlage der Haushaltssatzung beim Regierungspräsidium erfolgte mit Schreiben vom

28.03.2023. Damit wurde die Soll-Bestimmung zur rechtzeitigen Vorlage der beschlossenen

Har.rshaltssatzung an die Rechtsaufsichtsbehörde (spätestens einen Monat vor Beginn des

Haushaltsjahres, vgl. $ 81 Abs. 2 GemO) erneut nicht eingehalten (vgl. auch Prüfungsberichte

zu den Jahresabschlüssen 2019 bis 2022).

5.2.2 Aufstellung desJahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres autzu-

stellen und vom Gemeinderat (hier: Verbandsversammlung) innerhalb eines Jahres nach Ende

des Haushaltsjahres festzustellen ($ 95b GemO i.V.m. S 18 GKZ). Der Jahresabschluss 2023

datiert vom 01 .1O.2O24und soll auskunftsgemäß voraussichtlich in derVerbandsversammlung

am 14.02.2025 beschlossen werden. Dadurch werden die gesetzlich vorgeschriebenen Fris-

ten für die Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses erneut nicht eingehalten (vgl'

Ziffer 5.1dieses Prüfungsberichts). Die Geschäftsführung des NBVs gibt hierzu an, dass aus

Gründen der Wirtschaftlichkeit und Effizienz eine Verbandsversammlung im vierten Quartal

2024 nichtan gesetzt wi rd.

Seite 7 von 16



STADTMANNHEIM
Rechn u n gspr{if un gsamt

5.2.3 EinhaltungdesHaushaltsplanes

Gesamterqebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Plan

2023
EUR

Ergebnis

2023

EUR

Unterschiedlr

EUR
Einzahlungen aus laufender
Veruvaltungstätigkeit

Auszahlungen aus laufender
Veruvaltungstätigkeit

545 000

545 000

391 393

408 783

1 53 607

+ 136217

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus
laufender Verwaltu n gstätig keit 0 17 390 17390

Anderung des Finanzierungsmittelbe-
stands zum Ende des Haushaltsjahres 0 17 390 17 390

Anfangsbestand an Zahlu ngsmit-
teln (bereinigt)

359 690

Endbestand an Zahlungsmitteln (be-
reinigt)

342298

+ = Verbesserungen; - = Verschlechterungen

Die Abweichungen der Planansätze von den Werten der Ergebnis- und Finanzrechnung sind

im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss unter Nr. 6.2 - Jahresergebnis - zutreffend

dargestellt und erläutert' 
seite 8 von 16

Plan

2023
EUR

Ergebnis

2023

EUR

Unterschied 1t

EUR

Umlagen

Kostenerstattungen

Zinsen u.ä. Erträge

Sopstige ordentl iche Erträge

539 600

5 400
0

0

396972
5 400

7 138
1 211

+

+

142628
0

7 138
1 211

Ordentliche Erträge 545 000 410 721 134 279

Personalauflrendungen
Aufwendungen für Sach- urid
Dienstleistungen
Zinsen u.ä. Aufiruendungen

Sonstige ordentl iche Aufwen-
dunoen

425 000

B0 000
0

40 000

367 276

10 649
10

32786

+

+

+

57 724

69 351
10

7 214

Ordentliche Aufiruendu ngen 545 000 410 721 + 134 279

Gesamtergebnis 0 0 0
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5.2.4 Verbandsumlage

lm HHJ 2023 ist der zur Deckung des Finanzbedarfs des NBV notwendige, nach Verrechnung

mit Umlageüberschüssen aus Vorjahren, in der Haushaltssatzung mit 384 630 EUR festge-

setzte Forderungsbetrag auf die Verbandsumlage und der Kostenersatz für das wissenschaft-

liche Personal mit 5 400 EUR von den zahlungspflichtigen Gemeinden entsprechend den auf

sie nach ihrem Stimmenanteil in der Verbandsversammlung entfallenden Anteilen ($ 6 Abs. 2

und 3 NVerbG und $ 4 Verbandssatzung) richtig und rechtzeitig angefordert und vollständig

beglichen worden. ln der Bilanz wurden die im Berichtsjahr zu gering erhobenen Beiträge in

Höhe von 12 342 EUR mit den Sonstigen Verbindlichkeiten verrechnet. Auf die Ausführungen

unter Kapit el4.4des Jahresabschlusses wird venruiesen. Des Weiteren sei in diesem Zusam-

menhang auf unsere Ausführungen unter Ziffer 10 dieses Prüfungsberichts hingewiesen.

5.2.5 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Für das Haushaltsmanagement der Sonderrechnung wird das SAP-System ECC 6.0 Temp-

late Kommunalmaster Doppik eingesetzt. Das Dezernat I der Stadt Mannheim als zuständige

Stelle hat das SAP-Verfahren nach $ 6 GemKVO i.V.m. S 35 (5) Nr. 1 GemHVO freigegeben.

Die aus der Buchführung und weiteren geprüften Unterlagen entnommenen lnformationen

haben zu dem Ergebnis geführt, dass eine ordnungsgemäße Abbildung der Geschäftsvor-

fälle in Buchführung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht erfolgte. Die geprüften Bu-

chungen sind ordnungsgemäß belegt.

5.2.6 Bilanz

5.2.6.1 Finanzvermögen

Die Geldanlagen des NBV werden unter der Position Finanzvermögen - Privatrechtliche For-

derungen nachgewiesen, da sie insgesamt im Cash-Pool der Stadt Mannheim angelegt sind.

Der jeweilige Kassenbestand wird in den Abschlüssen der Stadtkasse separat ausgewiesen.

Zinserträge konnten aufgrund der positiven Entwicklung auf dem Zinsmarkt in 2023 in Höhe

von 7 138,37 EUR realisiert werden
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Die liquiden Mittel zum 31.12.2023 sind im Anhang zum Jahresabschluss (5.1 Entwicklung der

Liquidität zum Jahresabschluss) mit 342 298,40 EUR korrekt ausgewiesen. Sie setzen sich

aus dem Kassenbestand von 342299,16 EUR im Cash-Pool und äinem Negativsaldo von

0,76 EUR auf dem Girokonto des NBV (in Bilanzposition 4.6 - Sonstige Verbindlichkeiten ent-

halten) zusammen

Die Kassen- und Rechnungsgeschäfte des Verbands werden von der Stadtkasse der Stadt

Mannheim entgeltlich geführt.

5,2.6.2 Eigenkapital

Der NBV verfügt über kein Eigenkapital, da er sich über Umlagen nach $ 19 Gl<Z finanziert

und Überschüsse als Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsmitgliedern auszuweisen

sind.

5.2.6.3 Rückstellungen

Pflichtrückstellungen nach $ 41 (1) GemHVO waren nicht zu bilden. Die Wahlrückstellungen

nach $ 41 (2) GemHVO für die Erstellung des Jahresabschlusses, die Prüfung des Jahresab-

schlusses durch das Rechnungsprüfungsamt und für die Prüfung durch. die Gemeindeprü-

fungsanstalt in der Gesamthöhe von 7 540 EUR sind begründet.

5.2.6.4 Verbindlichkeiten

Durch die Verrechnung der zu gering erhobenen Beiträge aus der Verbandsumlage mit den

Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsmitgliedern sind diese auf 337 336,00 EUR gesun-

ken. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 6 875,47 EUR

handelt es sich um nachträgliche Buchungen im Kalende rjahy 2024, die wirtschaftlich dem

Berichtsjahr zuzuordnen sind und sich auf Abrechnungen der Stadt Mannheim und für öffent-

liche Bekanntmachungen beziehen. lnsgesamt sanken die Verbindlichkeiten gegenüber dem

Vorjahr auf 344212,23 EUR. Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf die Verrechnung der

Sonstigen Verbindlichkeiten m it dem U m lagefehlbetrag 2023 zurückzufü hren.
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5.2.7 Gesamtergebnisrechnung

Nach den geprüften Kassenanordnungen und Belegen sind die Geschäftsvorfälle korrekt ge-

bucht und in der Ergebnisrechnung richtig abgebildet worden. Durch die ertragswirksame Ver-

rechnung der zu gering erhobenen Beiträge aus der Verbandsumlage mit den Verbindlichkei-

ten gegenüber den Verbandsmitgliedern weist die Gesamtergebnisrechnung ein ausgegliche-

nes Ergebnis aus. Vergleiche die Ausführungen unter Kapitel4.4des Jahresabschlusses.

5.2.8 Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung in der Form der $$ 50 und 51 GemHVO (Anlage zum Jahresab-

schluss) enthält nicht den Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln. Der Ausweis ist dort

mit dem bei der Stadt Mannheim eingesetzten Buchhaltungs-Programm-Version Kommunal-

Master Doppik nicht möglich, da die liquiden Mittel im Cash-Pool der Stadt Mannheim als

Forderung behandelt werden. Auf die Darstellungen in Nr. 5.1 (Entwicklung der Liquidität zum

Jahresabschluss) und 6.2.2 (Gesamtfinanzrechnung) des Jahresabschlusses sowie 9.3

(Cashflow) des Prüfungsberichts wird venrviesen.

6 Prüfung der Kassengeschäfte

Die Stadtkasse führt nach $ 2 GemKVO i.V.m. Nr.2.2 der Geschäftsanweisung für die Stadt-

kasse die Kassengeschäfte des NBV. Wir haben diese im Zeitraum 19.09. bis 28.09.2023

unvermutet geprüft.

Beanstandungen ergaben sich nicht.

7 Uberörtliche Prüfung

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) hat zuletzt im April/Mai 2022 auf.

grund ihrer gesetzlichen Zuständigkeit die Haushalts- und Rechnungsführung des Verbandes

für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2O2O geprüft. Der endgültige Prüfungsbericht liegt mit Datum

vom 18.08 .2022 vor. Der NBV hat mit Datum vom 21.11.2022 zu den Prüfungsfeststellungen

der GPA Stellung genommen. Das Prüfungsverfahren wurde daraufhin auf Mitteilung der GPA

vom 24.05.2023 für beendet erklärt.
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8 Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023 entspricht den Vorschriften der

GemHVO (S 54).

I Analyse und Erläuterung zum Jahresabschluss

9.1 Ertragslage

Erträge /Aufwendungen wJ 2023

TEUR %

wJ 2022

TEUR %

Ergebnisver-

änderung 1)

TEUR

Umlagen

Kostenerstattungen

Zinsen und ähnliche Erträge

Sonstige ordentl iche Erträge

Ordentliche Erträge

Perso nal a ufirve nd u n ge n

Aufirvendungen für Sach- und

Dienstleistungen

Sonstige ordentl iche Aufwen-

dungen

Ordentliche Aufiruendungen

Gesamtergebnis

+

+

+

+

397

6

7

1

96,6

1,5

1 7

0,2

+

+

364

13

0

6+

95,0

3,4

0,0

1,6

+ 33

7

7

5

+

+ 411

367

11

33

100,0

89,3

2,7

8,0

+ 383

327

3

53

100,0

85,4

0,8

13,8

+28

40

I

+20
411 100,0 383 100,0 28

0 0,0 0 0,0 0

+ = Verbesserungen; - = Verschlechterungen

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem WJ 2022werden nachstehend erläutert:

Die gestiegenen ordentlichen Erträge (+ 28 TEUR) bestehen im Wesentlichen aus der ange-

forderten Verbandsumlage i.H.v.384630EUR sowie dem Umlagefehlbetrag (12342,07

EUR), der mit den Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsmitgliedern verrechnet wurde.

Die Umlage wurde um die zu gering erhobenen Beiträge erhöht, so dass die ordentlichen Er-

träge den ordentlichen Aufwendungen entsprechen und ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt

wird. Auf die Ausführungen unter 5.2.4 und 5.2.7 des Prüfungsberichts wird veniviesen.
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Die höheren ordentlichen Aufiryendungen (+ 28 TEUR) ergaben sich durch gestiegenen Per-

sonalaufirand (+ 40 TEUR) sowie gestiegenen Aufirvendunoen für Sach- und Dienstleistunoen

(+ g tfUn). Demgegenüber stehen im Vergleich zum Vorjahr rückläufige sonstioe ordentliche

Aufiryendunoen (- 20 TEUR).

9.2 Vermögenslage

Den nachfolgenden Erläuterungen ist eine zusammenfassende Übersicht der Bilanz zum

31 .12.2023 (Anlage 1) zugrunde gelegt:

Bilanzposten 31.12.2023

TEUR o/o

31.12.2022

TEUR %

Abweichung

TEUR

Aktiva

Finanzvermögen

- Privatrechtliche

Forderungen

- ARAP

Bilanzsumme

Passiva

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Bilanzsumme

350

2

99,4

0,6

361

0

100,0

0,0 +

11

2

352 100,0 361 100,0 9

8

344

2,3

97,7

7

354

1,9

98,1

+ 1

10

352 100,0 361 100,0 9

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 9 TEUR (- 2,5 o/o) gesunken

Die Forderunqen gegenüber der Stadt Mannheim (Kassenbestand im Cash-Pool) sinken um

11 TEUR aufgrund höherer Auszahlungen als Einzahlungen im Jahr 2023.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferunqen und Leistunqen (7 TEUR) ergeben sich aus nachträgli-

chen Abrechnungen der Stadt Mannheim sowie Ausgaben für öffentliche Bekanntmachungen

im Kalenderiahr 2024 für das Berichtsjahr.

Die Sonstiqen Verbindlichkeiten sanken in Höhe der zu gering erhobenen Verbandsumlage

(- 12 TEUR). Zum 31.12.2023 betragen die Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsmit-

gliedern damit insgesamt 337 TEUR. Da sich der NBV über Umlagen finanziert, dürfen diese

Mittel im NKHR nicht als Eigenkapital dargestellt werden.
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9.3 Gashflow

Nachfolgend wird das Ergebnis der Finanzrechnung nach der indirekten Methode aus der Er-

gebnisrechnung und Bilanz hergeleitet:

2023

EUR

2022

EUR

Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung

Zu-lAbnahme der Forderungen

(ohne Forderungen aus Geldanlagen)

Zu-lAbnahme der ARAP

Zu-lAbnahme der Rückstellungen

Zu-lAbnahme der Verbindlichkeiten

Saldo aus lfd. Venrualtungstätigkeit

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

Kassenbestand (Cash-Pool Geldanlagen)

Girokonto

0

5 776

2 315

640

I 941

1 363

0

8 470

8171

0

+

17 392

359 690

18 004

377 694

342298 359 690

342299

1

359 691

1

342298 359 690
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Rechnun gsprilfungsamt

10 Feststellungen im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses

Aufstellunqs- und Feststellu nqsfrist

Die in S 95b (1) GemO geregelten Fristen für die Aufstellung und Feststellung des Jahresab-

schlusses wurden nicht eingehalten. Der NBV gibt hierzu an, dass aus Gründen der Wirtschaft-

lichkeit und Effizienz keine Verbandsversammlung im vierten Quartal 2024angesetztwird. Der

Jahresabschluss soll in der Verbandsversammlung am 14.02.2025 beschlossen werden (vgl.

auch die Ausführungen unter Ziffer 5.2.2dieses Berichts).

Umlaqenachforderunqen und Umlageüberzahlunqen

Bisher wurden die saldierten Jahresergebnisse der Vorjahre (= Saldo aus Umlägenachfofde-

rungen und Umlageüberzahlungen) als Verbindlichkeit gegenüber den Verbandsmitgliedern

ausgewiesen. Der von der GPA geforderte separate Ausweis von Forderungen bei zu gering

erhobenen Umlagezahlungen (vgl. Prüfungsbericht der GPA vom 18.08.2022) wurde im Be-

richtsjahr nicht umgesetzt. Aufgrund des geringen Betrags und des relativ hohen Umsetzungs-

aufiryands wurde auf eine Anderung im Rahmen der JahresabschlussprÜfung 2023 nochmals

verzichtet. Auf das Jahresergebnis hat die gewählte Darstellung keine Auswirkungen. Der NBV

hat jedoch zugesagt, in künftigen Jahresabschlüssen dem Ansinnen der GPA nachzukommen.

Die v.g. Feststellungen beeinträchtigen nicht die Feststellung des Jahresabschlusses in der

vorliegenden Fassung
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STADTMANNHEIM
R€chnungspralfun gtamt

1 1 Abschließendes Prüfungsergebnis

Aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 des NBV wird nach S 110 GemO bestätigt,

dass

- bei den Erträgen, Aufiryendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermö-

gens- und Schuldenvenrvaltung nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften ver-

fahren wurde,

die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise

begründet und belegt sind,

das Vermögen sowie die Schulden und Rückstellungen richtig nachgewiesen sind.

Mannheim, 16.01.2025

Stadt Mannheim
Rechnungsprüfungsamt

Schürmeier
Stadtdirektor
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Rechtliche Verhältnisse 
 

 

1  Allgemeine Angaben 
 

Aufgrund § 1 (1) Nr. 1 des 4. Gesetzes zur Verwaltungsreform (Nachbarschaftsver-

bandsgesetz) vom 09.07.1974 wurde für den Nachbarschaftsbereich Heidelberg-Mann-

heim ab 01.01.1976 der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim (NBV) errichtet. 

Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Mannheim. Das Verbands-

gebiet umfasst die Gebiete der dem NBV angehörenden Städte und Gemeinden (Hei-

delberg, Mannheim, Brühl, Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddes-

heim, Hirschberg, Ilvesheim, Ketsch, Ladenburg, Leimen, Nußloch, Oftersheim, Plank-

stadt, Sandhausen, Schriesheim, Schwetzingen). 

 

2  Satzung 
 

Die Aufgaben des NBV sind in § 1 der Satzung (letzte Fassung vom 08.03.2024) auf-

geführt. Der Verband ist insbesondere Träger der vorbereitenden Bauleitplanung (Flä-

chennutzungsplan). 

 

3  Organe  
 

Organe des Verbandes sind 

– die Verbandsversammlung  

– die/der Verbandsvorsitzende. 

 

In der Verbandsversammlung sind nach § 4 der Satzung alle Mitgliedsgemeinden 

stimmberechtigt. Der Rhein-Neckar-Kreis hat nur beratende Stimme. Die Zahl der Stim-

men der Vertreter der Kernstädte und Umlandgemeinden in der Verbandsversammlung 

beträgt insgesamt 100. 

 

Der NBV hat nach § 8 der Satzung eine(n) Verbandsvorsitzende(n) und zwei Stellvertre-

ter/innen. Sie werden von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte auf die Dauer von 

zwei Jahren gewählt. 
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In der Verbandsversammlung vom 11.03.2022 wurde Herr Bürgermeister Nils Drescher, 

Gemeinde Plankstadt, für die Jahre 2022 und 2023 zum Verbandsvorsitzenden gewählt. 

 

Als Stellvertreter wurden gewählt:  

 

Herr Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, 

Stadt Mannheim (bis 03.08.2023) 

und 

Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner, 

Stadt Heidelberg 

 

Herr Christian Specht wurde am 03.08.2023 durch den Gemeinderat zum Oberbürger-

meister der Stadt Mannheim gewählt. Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 

08.03.2024 erfolgte seine Wahl zum Verbandsvorsitzenden.  

 

4  Rechnungslegung 
 

Für die Haushaltsführung des NBV ist das Gemeindewirtschaftsrecht Baden-Württem-

berg maßgebend (§ 3 Abs. 1 Nachbarschaftsverbandsgesetz i.V.m. § 18 Abs. 1 Gesetz 

über kommunale Zusammenarbeit - GKZ -). Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die 

Rechnungslegung des NBV nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haus-

halts- und Rechnungswesens (NKHR; Art. 13 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Reform 

des Gemeindehaushaltsrechts). 

 
5  Planung und Verwaltung 
 
Nach § 10 Nr. 3 der Satzung kann der NBV eigene Bedienstete beschäftigen oder sich 

des Personals und sächlichen Verwaltungsmitteln eines Verbandsmitglieds gegen Kos-

tenersatz bedienen. Das Nähere ist in der „Vereinbarung über die Erledigung der Ver-

waltungsaufgaben für den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim“ vom 

02.03.2007 (geändert am 25.11.2016) geregelt. Danach werden die planerischen Fach-

aufgaben nach Weisung des/der Verbandsvorsitzenden von einer Planungsgruppe 

wahrgenommen, deren Leitung durch die von der Stadt Mannheim entsandten wissen-



 

 
 

Anlage  

 
 

2 
Seite 3 

 

 

schaftlichen Personalie erfolgt. Diese ist gleichzeitig für die Abwicklung der Verwal-

tungsaufgaben verantwortlich. Die Stadt Mannheim stellt personelle Ressourcen und 

sächliche Verwaltungsmittel z.T. gegen Kostenersatz zur Verfügung. 
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